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A. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),

Bebauungsplan Nr. 113 der Stadt Löhne,
"Gewerbegebiet östlich des Autobahnkreuzes zwischen A 30 und Bundesbahn" vom 05.07.1994.

B. Textliche Festsetzungen mit Zeichenerklärungen

Gemäß § 1 (5) BauNVO i. V. m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten GE 1 bis GE 4 Verkaufsflächen für
den Verkauf an letzte Verbraucher zulässig, wenn das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung eines Hand-
werks-/Gewerbebetriebes stammt oder wenn das angebotene Sortiment im funktionalen und die Verkaufsflächen im
baulichen Zusammenhang mit dem Handwerks-/Gewerbebetrieb stehen.

Gemäß § 1 (5) BauNVO sind im Dorfgebiet Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig.

C. Planaufhebung

Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 113 sind mit Inkrafttreten dieses Planes aufgehoben,
sofern sie der neuen Planung entgegenstehen.


